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Volkswirtschaftsdepartement
Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht

Amthaus 2
Postfach 157
4502 Solothurn
Telefon 032 627 27 08
Telefax 032 627 27 21
stiftungsaufsicht@vd.so.ch
www.so.ch

An die unserer Aufsicht unterstehenden
klassischen Stiftungen

An die uns bekannten Revisionsstellen

Im Februar 2007 mcr/KF/lg

Informationsschreiben für klassische Stiftungen

1. Neues Stiftungsrecht per 1. Januar 2006
2. Berichterstattung 2006
3. Ausblick auf neue / geänderte Gesetze, welche für Stiftungen relevant sind
4. Homepage ABVS

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir möchten Sie mit dem vorliegenden Schreiben über wichtige Neuerungen bei den klassischen 
Stiftungen orientieren und Ihnen einige weitere Hinweise geben. Dieses Schreiben erfolgt wie-
derum in Absprache mit den Aufsichtsbehörden der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft 
(Regionalgruppe).

1. Neues Stiftungsrecht per 1. Januar 2006

Mit unserem Informationsschreiben vom März 2006 haben wir Sie darauf hingewiesen, dass 
per 1. Januar 2006 das revidierte Stiftungsrecht in Kraft getreten ist. Die Gesetzestexte finden 
Sie auf unserer Homepage, unter der Rubrik "Aktuelle Gesetzgebung", das erwähnte Infor-
mationsschreiben unter "Merkblätter, Informationsschreiben usw.". Aus aufsichtsrechtlicher 
Sicht besonders wichtig sind das Revisionsstellenobligatorium, aber auch die Anforderungen an 
die Unabhängigkeit der Revisionsstelle (Art. 83a ZGB und separate Verordnung über die Revi-
sionsstellen). Neu ist auch die Pflicht zur Eintragung aller - nicht nur der zeichnungsbe-
rechtigten - Stiftungsräte wie auch der Revisionsstelle im Handelsregister. Die Anpassungs-
frist läuft am 31. Dezember 2007 aus. Selbstverständlich sind danach auch weiterhin die 
Mutationen dem Handelsregisteramt zu melden. Wir ersuchen Sie höflich, die notwendigen 
Vorkehrungen und Eintragungen rechtzeitig vorzunehmen.

2. Berichterstattung 2006

Die Berichterstattungsunterlagen umfassen

- Jahresrechnung mit Bilanz und Betriebsrechung mit Vorjahreszahlen
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- Bericht der Revisionsstelle, sofern die Stiftung nicht durch die Aufsichtsbehörde vom Revisi-
onsstellenobligatorium befreit worden ist

- Verzeichnis der Vermögensanlagen mit der Bestätigung, dass die Vermögenswerte sowohl 
während des Jahres als auch per Stichtag weder verpfändet noch sonst irgendwie belastet 
waren

- Verzeichnis über die personelle Zusammensetzung der Organe mit Hinweis auf die 
Zeichnungsberechtigung

- Tätigkeitsbericht des Stiftungsrates (ev. Stiftungsratsprotokolle, aus denen die Tätigkeit der 
Stiftung hervorgeht)

- Protokoll des Stiftungsrates über die Genehmigung der Jahresrechnung.

Frist zur Einreichung der Jahresberichterstattung 2006: 6 Monate nach Abschluss des Ge-
schäftsjahres, i.d.R. 30. Juni 2007. Für im Jahr 2006 neu errichtete Stiftungen ergibt sich das 
Einreichungsdatum aus der Aufsichtsübernahmeverfügung. Fristerstreckungen sind möglich, 
das entsprechende Gesuch ist schriftlich einzureichen.

Ø Bitte achten Sie darauf, dass uns die Jahresrechnung vom Stiftungsrat rechtsgültig unter-
zeichnet im Original eingereicht wird.

Ø Stiftungsreglemente und Mutationen im Stiftungsrat und in anderen Organen

Neue Stiftungsreglemente und weitere Dokumente der Stiftung (z.B. Organisations- oder 
Anlagereglemente etc.) sind der Aufsichtsbehörde einzureichen, ebenfalls allfällige Ände-
rungen dieser Dokumente.

Mutationen im Stiftungsrat oder in anderen Organen der Stiftung (z.B. Revisionsstelle) sind 
der Aufsichtsbehörde spätestens mit der Berichterstattung mitzuteilen und dem Handels-
register anzumelden (vgl. die vorstehenden Ausführungen unter Ziffer 1 "Neues Stiftungs-
recht").

3. Ausblick auf neue / geänderte Gesetze, welche für Stiftungen relevant sind: 
Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und damit zusammenhängend Änderungen in 
weiteren Gesetzen (u.a. im GmbH- und im Stiftungsrecht)

Bereits jetzt machen wir auf Gesetzesänderungen aufmerksam, die voraussichtlich in der
2. Jahreshälfte 2007 in Kraft gesetzt werden.

Das Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) enthält spezifische Anforderungen für die Ausübung der 
Revisionsstellentätigkeit. Zur Revisionstätigkeit sind nur noch natürliche oder juristische 
Personen zugelassen, welche über die Anerkennung der - sich im Aufbau befindenden -
Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde verfügen und im zutreffenden Register 
eingetragen sind. Die neuen resp. geänderten Bestimmungen gelten unter Berücksichtigung 
der Übergangsbestimmungen voraussichtlich ab der Revision der Jahresrechnung 2008 im 
Jahre 2009. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt ausführlicher darüber orientieren. Bei 
einer anstehenden Neu- oder Wiederwahl empfehlen wir, die neuen Bestimmungen bereits zu 
berücksichtigen.

Daneben sind im ZGB die Massnahmen der Aufsichtsbehörde bei Mängeln in der Organisation 
geregelt worden (Fristansetzung zur Behebung; Ernennung des fehlenden Organs oder eines 
Sachwalters durch die Aufsichtsbehörde).
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Die neuen resp. geänderten Bestimmungen finden Sie unter : 
www.admin.ch/ch/d/ff/2005/7349.pdf und www.admin.ch/ch/d/ff/2005/7289.pdf .

4. Auf unserer Homepage www.so.ch / Departemente / Volkswirtschaft / Amt für Berufliche
Vorsorge und Stiftungsaufsicht / finden Sie Aktuelles, Aktuelle Gesetzestexte, Merkblätter, 
Kreisschreiben, Formulare und Musterdokumente sowie wichtige Links.

Für Auskünfte und Besprechungen sind wir selbstverständlich gerne bereit, kontaktieren Sie uns.

Wir danken Ihnen für die Beachtung der vorliegenden Informationen und freuen uns auf eine 
weiterhin gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüssen

Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht

Maria Carla Rüefli Kurt Flüeli Lilo Günter Dominik Fluri Rosmarie Hess
032 627 27 05 032 627 27 04 032 627 27 07 032 627 27 06 032 627 27 08

mariacarla.rueefli@vd.so.ch kurt.flueeli@vd.so.ch lilo.guenter@vd.so.ch dominik.fluri@vd.so.ch rosmarie.hess@vd.so.ch


